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Zusammenstellung der vom Unternehmen
einzureichenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise

 

Vom Unternehmen sind vorzulegen:

• das Angebotsschreiben, Formular 324
• das inhaltliche Angebot mit Angebotspreis

 

Mit dem Angebot sind vorzulegen:

Bedingung an die Auftragsausführung
• FB 67 - Nebenbedingungen Nachunternehmer (2) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung

vorzulegen): Dieses Dokument ist zu finden unter "Vom Unternehmen auszufüllende
Dokumente"

• FB 67 - Öffentl. UVgO Eigenerklärung 124 (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung
vorzulegen): Mit dem Angebot sind Nachweise als Eigenerklärung, (Formblatt 124
oder inhaltlich gleichwertige eigene Angaben), die die Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit der Bieter gem. § 31 UVgO belegen, bzw. der Verweis auf eine
Präqualifikation einzureichen.

Die Beauftragung erfolgt vorbehaltlich einer Überprüfung gem. § 33 UVgO.

Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote
in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen nach Aufforderung
vorzulegen.

 

Weiterhin sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

Bedingung an die Auftragsausführung
• FB 67 - FLL-Baumkontrollrichtlinien (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung

vorzulegen): Gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinien sind die Grunderfassung und
Beurteilung der Bäume von Personen durchzuführen, die über ausreichende Fachkenntnisse
verfügen. Die ausführenden Baumkontrolleure/-innen müssen die Ausbildung zum FLL-
zertifizierten Baumkontrolleur, Fachagrarwirt Baumpflege oder B. Sc. Arboristik erfolgreich
absolviert haben oder eine vergleichbare Qualifikation besitzen.
Neben der erforderlichen Qualifikationen ist eine praktische Erfahrung von mind. 2 Jahren
nachzuweisen. Darüber hinaus werden zweifelsfreie Kenntnisse der deutschen Sprache
"C1" sowie der deutschen und wissenschaftlichen Fachnomenklatur vorausgesetzt.
Diese Voraussetzungen gelten auch  für die Mitarbeiter bei Personalwechsel oder
Vertretungsregelungen.

• FB 67 - Zertifizierung Forst /SKT (auf Anforderung der Vergabestelle mittels Dritterklärung
vorzulegen): Arbeiten in Seilklettertechnik (SKT) dürfen ausschließlich nach vorheriger, vom
Auftragnehmer dokumentierter Vorprüfung und nur durch zertifizierte Fachkräfte mit gültigem
Nachweis (z.B. SKT-A/B nach FLL) durchgeführt werden. Dabei ist eine ununterbrochen
gesicherte Rettungskette jederzeit sicherzustellen.

Diese Nachweise müssen auch von Nachunternehmern erbracht werden
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